
 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

 

Niederschrift  

über die  

64. Sitzung des Stadtrates 

der Stadt Burglengenfeld 

 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 12.02.2020 

Sitzungsort/-raum: im historischen Rathaussaal 

Beginn: 18:02 Uhr 

Ende: 21:58 Uhr 

 
 
 
Zur heutigen Sitzung des Stadtrates wurden von Bürgermeister Thomas Gesche 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen. Zu Beginn der Sitzung waren Bür-
germeister Thomas Gesche als Vorsitzender und 20 der 24 Mitglieder des Stadtrates 
anwesend. 
 
Der Stadtrat war beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 
waren und die Mehrheit anwesend und stimmberechtigt war. 
 
Zeitpunkt und Ort der öffentlichen Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung 
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Entschuldigt waren die Stadträte / -rätinnen Frau Sabine Ehrenreich, Herr Heinz 
Karg, Herr Christoph Schwarz und Herr August Steinbauer, ebenso Ortssprecher 
Josef Auer und Jürgen Ehrnsperger. 
 
Stadtrat Hans Glatzl stellte folgenden Dringlichkeitsantrag, er bat um Ergänzung der 
Tagesordnung um folgenden Punkt und begründete diesen: 
„Diskussion der Ergebnisse des BKPV-Berichts über die überörtliche Prüfung der 
Jahresrechnung 2011 – 2017 soweit die Anträge Ziff. 9.2 – 9.4 der vorliegenden Ta-
gesordnung inhaltlich damit befasst sind.“ 
 
Bürgermeister Thomas Gesche erklärte hierzu, dass eine Aufnahme möglich sei, 
wenn alle Stadträte anwesend wären. Dies war nicht der Fall. Man könne den Antrag 
aufnehmen, wenn es tatsächlich dringlich sei. Subjektiv sei dies evtl. der Fall, objek-
tiv gesehen jedoch nicht, da gleichlautende oder ähnliche Anträge auf der Tagesord-
nung seien. Dringlich wäre dies, wenn insbesondere der Stadt ein Schaden entste-
hen würde. Bürgermeister Thomas Gesche konnte die Dringlichkeit nicht feststellen. 
Der Antrag der BFB-Fraktion wird in der nächsten Stadtratssitzung behandelt. 
 
Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwendungen vorgebracht.  
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Zum Tagesordnungspunkt 9.1 „ Antrag der SPD-Fraktion: Aufhebung des Beschus-
ses 1095; Beauftragung eines Citymanagers“ bat Stadtrat Sebastian Bösl um Ergän-
zung des Beschlusses und beantragte, in den Haushalt 2020 für den Citymanager 
des Wifo 25.000 € einzustellen. Im Laufe der Diskussion sollte auf Antrag des Stadt-
rats Michael Schaller der Beschluss dahingehend geändert werden,  im Haushalt 
2020 16.000 € einzustellen und Stadtrat Albin Schreiner ergänzte diesen Beschluss-
vorschlag, so dass der Stadtrat beschloss, dass im Haushalt 2020 mindestens 
16.000 € für den Citymanager der Wirtschaftsforums eingestellt werden. 
 
Nach TOP 9.2 wurde die Sitzung für eine kurze Pause von 19:45 Uhr bis 19:55 Uhr 
unterbrochen. 
 
Der Beschluss des Tagesordnungspunktes 11 „Verkehrsführung für die Pfarrer-Bock-
Straße in 93133 Burglengenfeld“  wurde dahingehend ergänzt, dass der Fahrradver-
kehr in beide Richtungen zugelassen wird. 
 
Zum TOP 13 „Oberpfälzer Volkskundemuseum – Ausschreibung der Leitungsstelle“ 
stellte Stadtrat Albin Schreiner den Antrag, die beiden als Beschlussvorschlag ge-
nannten Alternativen zu einem Beschlussvorschlag zusammenzufassen und den 
Bürgermeister zu beauftragen, bis 30.04.2020 Verhandlungen mit dem Bezirk Ober-
pfalz zu führen. Dem stimmte der Stadtrat mehrheitlich zu. 
 
Die öffentliche Sitzung endete um 21:45 Uhr. Die nicht öffentliche Sitzung wurde um 
21:49 Uhr fortgesetzt und um 21:58 Uhr geschlossen. 
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Teilnehmerverzeichnis 
 
 
Anwesend waren: 
 
Funktion  
Name, Vorname Bemerkung 

1. Bürgermeister:  

Gesche, Thomas  1. Bürgermeister  

Stadtratsmitglieder:  

Beer, Andreas jun.  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 21:13 Uhr – 21:15 
Uhr 

Bernet, Christina, Dr.  Stadträtin verließ den Sitzungstisch von 18:55 Uhr – 18:57 
Uhr, 21:16 Uhr – 21:19 

Bösl, Sebastian  Stadtrat  

Deml, Hans  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 21:12 Uhr – 21:15 
Uhr 

Deschl, Karl  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 18:40 Uhr – 18:42 
Uhr, 21:09 Uhr – 21:11 Uhr 

Dusch, Michael  Stadtrat  

Ehrenreich, Sabine  Stadträtin entschuldigt 

Glatzl, Hans  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 19:23 Uhr – 19:25 
Uhr, 20:30 Uhr – 20:32 Uhr, 21:22 Uhr – 21:25 
Uhr 

Graf, Max  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 19:40 Uhr – 19:42 
Uhr, 21:31 Uhr – 21:33 Uhr 

Gruber, Josef  3. Bürgermeister  

Hofmann, Christine  Stadträtin  

Hofmann, Thomas  Stadtrat  

Huesmann, Markus  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von21:32 Uhr – 21:35 
Uhr 

Karg, Heinz  Stadtrat entschuldigt 

Konopisky, Roland  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 19:12 Uhr – 19:14 
Uhr, 20:35 Uhr – 20:38 Uhr 

Krebs, Bernhard  2. Bürgermeister verließ den Sitzungstisch von 21:07 Uhr – 21:09 
Uhr 

Lorenz, Theo  Stadtrat  

Mulzer, Barbara  Stadträtin  

Schaller, Michael  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 20:47 Uhr – 20:49 
Uhr, 21:30 Uhr – 21:32 Uhr 

Schreiner, Albin  Stadtrat  

Schwarz, Christoph  Stadtrat entschuldigt 

Steinbauer, August  Stadtrat entschuldigt 

Vohburger, Evi  Stadträtin  

Wein, Peter  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 20:47 Uhr – 20:49 
Uhr 

Ortssprecher:  

Auer, Josef jun.  Ortssprecher entschuldigt 

Ehrnsperger, Jürgen  Ortssprecher entschuldigt 

Feuerer, Yvonne  Ortssprecherin  
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Verwaltung:  

Frieser, Elke, VRin  Leiterin Kämmerei  

Haneder, Franz, Stadtbaumeister  Leiter Stadtbauamt  

Schneeberger, Gerhard, VAR  Bauverwaltung verließ den Sitzungstisch von 21:21 Uhr – 21:23 
Uhr 

Weiß, Wolfgang, Verw.-Fachwirt  Amt für öffentliche Sicher-
heit und Ordnung 

verließ den Sitzungstisch von 18:43 Uhr – 18:46 
Uhr, 19:38 Uhr – 20:09 Uhr, 21:08 Uhr – 21:17 
Uhr 

Wittmann, Thomas, VOAR  Leiter Hauptamt verließ den Sitzungstisch von 19:28 Uhr – 19:30 
Uhr, 21:33 Uhr – 21:35 Uhr 

Schriftführerin:  
Straubinger, Susanne, Verwaltungsangestellte  

 
 
 
 
Nicht anwesend waren: 
 
 
Funktion  
Name, Vorname Bemerkung 

Stadtratsmitglieder:  

Ehrenreich, Sabine  Stadträtin entschuldigt 

Karg, Heinz  Stadtrat entschuldigt 

Schwarz, Christoph  Stadtrat entschuldigt 

Steinbauer, August  Stadtrat entschuldigt 

Ortssprecher:  

Auer, Josef jun.  Ortssprecher entschuldigt 

Ehrnsperger, Jürgen  Ortssprecher nicht anwesend 
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Tagesordnung 
 

A) Öffentliche Sitzung: 

1. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 
11.12.2019 

  
2. Bauanträge und Bauvoranfragen 

 2.1 Errichtung eines Einfamilienhauses (Anbau an ein bestehendes 
Wohnhaus) auf dem Grundstück FlSt.Nr. 410 der Gem. Pottenstet-
ten, Untersdorf 7, 93133 Burglengenfeld –  Erteilung des gemeindli-
chen Einvernehmens 

 2.2 Errichtung einer Lagerhalle für Getreide auf dem Grundstück 
FlSt.Nr. 410 der Gem. Pottenstetten, Untersdorf 7, 93133 Burglen-
genfeld - Bauvoranfrage -  Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens 

 2.3 Neubau von Garagen - Carport - Wohnung auf den Grundstücken 
FlSt.Nrn. 830, 830/1 der Gem. Burglengenfeld, Am Reichertberg 3, 
93133 Burglengenfeld -  Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 

  
3. Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark 

 3.1 Vergabe der Ingenieurleistungen für die einzelnen Fachplanungen - 
Heizung/Lüftung/Sanitär 

 3.2 Vergabe der Ingenieurleistungen für die einzelnen Fachplanungen - 
Elektro 

 3.3 Vergabe der Ingenieurleistungen für die einzelnen Fachplanungen - 
Tragwerksplanung 

  
4. Stadthalle Burglengenfeld - Gebäudeunterhalt - Erneuerung der Notstrom-

versorgung für die Notbeleuchtung - Ergebnisse der Angebotseinholung und 
Auftragsvergabe 

  
5. Almosen-Stiftung Burglengenfeld; Vorlage der Jahresrechnung 2019 ge-

mäß Art. 102 Abs. 2 GO 
  
6. Haushaltsplan 2020 der Almosen-Stiftung Burglengenfeld; Erlass der 

Haushaltssatzung und Beschluss des Finanzplans 
  
7. "von Laengenfeld-Pfalzheim`sche Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld"; 

Vorlage der Jahresrechnung 2019 gemäß Art. 102 Abs. 2 GO 
  
8. Haushaltsplan 2020 der "von Laengenfeld Pfalzheim´schen Aussteuer-

Stiftung Burglengenfeld"; Erlass der Haushaltssatzung und Beschluss des 
Finanzplans 
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9. Anträge der Stadtratsfraktionen 

 9.1 Antrag der SPD-Fraktion: Aufhebung des Beschlusses 1095; Beauf-
tragung "eines Citymanagers" 

 9.2 Antrag der CSU-Fraktion: Konvertierung der CHF-Kredite vom Bul-
mare 

 9.3 Antrag der BFB-Fraktion: Aufhebung der Ausstattungsgarantie zur 
uneingeschränkten Defizitübernahme der SWB 

 9.4 Antrag der BFB-Fraktion: Rückführung des Bauhofes in städtische 
Verantwortung 

  
10. Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 

 10.1 Vergabe eines Straßennamens für die Ringstraße im Baugebiet „Gewer-
be-, Misch- und Sondergebiet an der Umgehungsstraße“ 

  
11. Verkehrsführung für die Pfarrer-Bock-Straße in 93133 Burglengenfeld 
  
12. Verkehrsverbesserungsvertrag mit dem Verkehrsunternehmen Oliver Ehren-

reich 
  
13. Oberpfälzer Volkskundemuseum - Ausschreibung der Leitungsstelle 
  
14. Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters 

 

B) Nicht öffentliche Sitzung: 

  
1. Genehmigung des Protokolls über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung vom 

11.12.2019 
  
2. Genehmigung einer Notariatsurkunde – Kaufvertrag zwischen der Erbenge-

meinschaft "Berta Nußstein" und der Stadt Burglengenfeld 
  
3. Genehmigung einer Notariatsurkunde – Kaufvertrag zwischen Herrn Erwin 

Sachsenhauser, Dexhof 2, 93133 Burglengenfeld und der Stadt Burglengenfeld 
  
4. "von Laengenfeld-Pfalzheim´sche Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld" – 

Zulassung der Bewerberinnen zur 60. Vergabe am 25.03.2020 
  
5. Spenden für städtische Einrichtungen bzw. gemeinnützige Zwecke 
  
6. Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters 
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Protokol l  
 
 

A) Öffentliche Sitzung: 

Beschluss 
 

Nr.:1127 
 

Gegenstand: Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung 
vom 11.12.2019 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2019 wurde den 
Ausschussmitgliedern vorab zugestellt. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2019 
wird genehmigt. 
 
 
  
Abstimmungsergebnis: 
  
Einstimmig.
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Beschluss 
 

Nr.:1128 
 

Gegenstand: Errichtung eines Einfamilienhauses (Anbau an ein bestehendes 
Wohnhaus) auf dem Grundstück FlSt.Nr. 410 der Gem. Pottenstet-
ten, Untersdorf 7, 93133 Burglengenfeld –  Erteilung des gemeindli-
chen Einvernehmens 

 
 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt, auf dem Flurstück Nr. 410 der Gem. Pottenstetten ein 
Einfamilienhaus als Anbau an das bestehende Wohnhaus zu errichten.  
 
Der Betriebsnachfolger des landwirtschaftlichen Betriebs möchte an das Elternhaus 
ein separates Einfamilienhaus mit Verbindungsflur bauen. Damit die nachkommende 
Generation am Hof bleiben kann, wird der Anbau an das elterliche Wohnhaus erfor-
derlich. 
 
Das Wohnhaus in Gebäudeklasse 1 wird in E+D-Bauweise mit Satteldach in roter 
Eindeckung mit insgesamt 165 m² Wohnfläche errichtet. 
 
Das Vorhaben liegt im Außenbereich und ist im Flächennutzungsplan nicht näher 
qualifiziert. Der Antragsteller ist als Landwirt privilegiert, so dass als sonstiges Vor-
haben im Außenbereich das Einfamilienhaus in der vorgesehenen Form zugelassen 
werden kann, da keine öffentlichen Belange beeinträchtigt sind und die Erschließung 
gesichert ist. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag ein-
stimmig zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat erteilt das gemeindliche Einvernehmen für die Errichtung eines Einfami-
lienhauses als Anbau an ein bestehendes Wohnhaus, auf dem Grundstück FlSt.Nr. 
410 der Gem. Pottenstetten, Untersdorf 7, 93133 Burglengenfeld.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig.  
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10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



11 

 
Beschluss 

 
Nr.:1129 

 

Gegenstand: Errichtung einer Lagerhalle für Getreide auf dem Grundstück FlSt.Nr. 
410 der Gem. Pottenstetten, Untersdorf 7, 93133 Burglengenfeld - 
Bauvoranfrage -  Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt, auf dem Flurstück Nr. 410, Gem. Pottenstetten, eine 
weitere Lagerhalle für Getreide zur Erweiterung seines landwirtschaftlichen Betriebes 
zu errichten.  
 
Die Lagerhalle muss zwingend auf der freien Fläche hinter der bestehende Maschi-
nenhalle errichtet werden, da im vorderen Bereich keine ausreichend bebaubare Flä-
che zur Verfügung steht. 
 
Die Lagerhalle dient dem landwirtschaftlich privilegierten Betrieb. Das Vorhaben liegt 
im Außerbereich, ist aber planungsrechtlich gem. § 35 BauGB genehmigungsfähig. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag ein-
stimmig zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat erteilt das gemeindliche Einvernehmen für die Bauvoranfrage zur Er-
richtung einer Lagerhalle für Getreide auf dem Grundstück FlSt.Nr. 410 der Gem. 
Pottenstetten, Untersdorf 7, 93133 Burglengenfeld.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig.  
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Beschluss 
 

Nr.:1130 
 

Gegenstand: Neubau von Garagen - Carport - Wohnung auf den Grundstücken 
FlSt.Nrn. 830, 830/1 der Gem. Burglengenfeld, Am Reichertberg 3, 
93133 Burglengenfeld -  Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt, auf dem elterlichen Anwesen „Am Reichertberg“ das 
dort befindliche Nebengebäude und die Garage zum Zwecke eines Neubaus mit Ga-
ragen und einer Wohnung abzubrechen. 
 
Insofern wird keine zusätzliche weitere Fläche überbaut und versiegelt. 
 
Das Vorhaben liegt im Außenbereich und ist im aktuellen Flächennutzungsplan nicht 
näher qualifiziert. 
 
Das Vorhaben wird als Geschossbau errichtet, wozu im Erdgeschoss die erforderli-
chen Garagen zum einen als Ersatz für das elterliche Anwesen und zum anderen für 
die Stellplatzverpflichtung zur neuen Wohnung vorgesehen werden. Darüber ist eine 
Einfamilienwohnung geplant. 
 
Den oberen Abschluss bildet ein Pultdach. Die städtebauliche Flucht ist gewahrt. Der 
Baukörper fügt sich in die vorhandene städtebauliche Situation ein und wahrt das 
Landschafts- und Ortsbild an dieser Stelle. 
 
Planungsrechtlich befindet sich das Vorhaben im Außenbereich und betrifft dazu 
auch ein sonstiges Vorhaben, das in der vorgesehen Form zugelassen werden kann, 
da keine öffentlichen Belange beeinträchtigt sind und die Erschließung durch die öf-
fentliche Ver- und Entsorgung mit Wasser und Kanal sowie durch die öffentliche vor-
gelagerte Erschließungsstraße gesichert ist. 
 
Ein möglicher An- und Umbau am bestehenden elterlichen Gebäude wurde mit dem 
Antragsteller besprochen. Durch die Notwendigkeit der Errichtung neuer Garagen 
bietet sich diese neu geplante städtebauliche Situation auch an. 
 
Im Vorfeld fand hierzu bereits eine Abstimmung mit der Baugenehmigungsbehörde 
am Landratsamt Schwandorf statt.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 
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Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag ein-
stimmig zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat erteilt das gemeindliche Einvernehmen für den Neubau von Garagen, 
Carport und einer Wohnung „Am Reichertberg 3“, FlSt.Nrn. 830, 830/1 der Gem. 
Burglengenfeld. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig. 
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Beschluss 
 

Nr.:1131 
 

Gegenstand: Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Vergabe 
der Ingenieurleistungen für die einzelnen Fachplanungen - Hei-
zung/Lüftung/Sanitär 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Mit dem EuGH-Urteil vom 04.07.2019 sind auch für die Ingenieurtechnischen Leis-
tungen die Wertgrenzenregelungen für Kommunen gefallen. 
 
In der Konsequenz des Urteils ist damit auch die Verbindlichkeit von Mindest- und 
Höchstsätzen der einzelnen Honorare betreffend abgeschafft worden. Bei Neuver-
trägen dürfen diese nicht mehr angewandt werden. Dies bedeutet, dass zwischen 
der Direktbeauftragung bis 10.000 € und dem seit 01.01.2020 geltenden Schwellen-
wert in Höhe von 214.000 € für europaweite Ausschreibungen gemäß VgV, aufgrund 
der Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren für Sport und In-
tegration, mindestens drei Vergleichsangebote einzuholen sind, ohne Bindung an 
Mindest- und Höchstsätze. 
 
Durch eine Vorab-Schätzung der anrechenbaren Kosten und daraus ermitteltem Ho-
norar ist diese Ingenieurtechnische Leistung auszuschreiben, so dass diesbezüglich 
drei Angebote eingeholt wurden. 
 
Für die Angebotseinholung gab es wiederrum detaillierte Vorgaben, welche Mindest-
anforderungen hier gemäß HIV-Kom erfüllt werden müssen. All dies ist auch in die 
entsprechenden Angebotsunterlagen eingeflossen. 
 
Die Leistungsanforderungen wurden am 11.12.2019 versandt mit Aufforderung zur 
Angebotsabgabe bis zum 08.01.2020. 
 
Zur Bewertung und Vergabe der einzelnen Wichtungspunkte wurde auch eine Matrix 
erstellt, die im Wesentlichen das Anforderungsprofil in Bezug auf Referenzobjekte, 
auf Berufserfahrung, auf die Technische Büroausstattung, auf die Zusammenarbeit 
mit anderen Projektbeteiligten, die Kommunikation mit dem Auftraggeber, die Ver-
fügbarkeit und schlussendlich das Honorar anteilig entsprechend eingeflossen sind. 
 
Von drei angefragten Fachbüros wurden zwei Angebote unterbreitet. Die Reihenfolge 
hierzu stellt sich wie folgt dar: 
 
1. Ingenieurbüro Christian Müller, Schwarzenfeld 200.800,85 € brutto 
2. (aus Datenschutzgründen keine Angabe) 262.936,47 € brutto 
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Demzufolge hat das Ingenieurbüro Christian Müller aus Schwarzenfeld das wirt-
schaftlichste Angebot unterbreitet. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, dem Büro Müller den Zuschlag für die Fachplanungsleis-
tungen nach Teil IV, Abschnitt II HOAI 2013, LPH 1-9 für die Technische Ausrüstung 
Abwasser, Wärmeversorgung und Lufttechnische Anlagen sowie Förderanlagen zu 
erteilen. Die geprüfte Angebotssumme beläuft sich auf 200.800,85 € brutto. 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag ein-
stimmig zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beauftragt das Ingenieurbüro Christian Müller aus 92521 Schwarzenfeld 
zu einem geprüften Angebot in Höhe von 200.800,85 € brutto mit den Fachpla-
nungsleistungen zur Technischen Ausrüstung für Heizung, Lüftung und Sanitär sowie 
Förderanlagen (Aufzug). 
 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsjahr 2020 einzuplanen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
  
 
Einstimmig.  
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Beschluss 
 

Nr.:1132 
 

Gegenstand: Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark  - Verga-
be der Ingenieurleistungen für die einzelnen Fachplanungen - Elekt-
ro 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Mit dem EuGH-Urteil vom 04.07.2019 sind auch für die Ingenieurtechnischen Leis-
tungen die Wertgrenzenregelungen für Kommunen gefallen. 
 
In der Konsequenz des Urteils ist damit auch die Verbindlichkeit von Mindest- und 
Höchstsätzen der einzelnen Honorare betreffend abgeschafft worden. Bei Neuver-
trägen dürfen diese nicht mehr angewandt werden. Dies bedeutet, dass zwischen 
der Direktbeauftragung bis 10.000 € und dem seit 01.01.2020 geltenden Schwellen-
wert in Höhe von 214.000 € für europaweite Ausschreibungen gemäß VgV, aufgrund 
der Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren für Sport und In-
tegration, mindestens drei Vergleichsangebote einzuholen sind, ohne Bindung an 
Mindest- und Höchstsätze. 
 
Durch eine Vorab-Schätzung der anrechenbaren Kosten und daraus ermitteltem Ho-
norar ist diese Ingenieurtechnische Leistung auszuschreiben, so dass diesbezüglich 
drei Angebote eingeholt wurden. 
 
Für die Angebotseinholung gab es wiederrum detaillierte Vorgaben, welche Mindest-
anforderungen hier gemäß HIV-Kom erfüllt werden müssen. All dies ist auch in die 
entsprechenden Angebotsunterlagen eingeflossen. 
 
Die Leistungsanforderungen wurden am 11.12.2019 versandt mit Aufforderung zur 
Angebotsabgabe bis zum 08.01.2020. 
 
Zur Bewertung und Vergabe der einzelnen Wichtungspunkte wurde auch eine Matrix 
erstellt, die im Wesentlichen das Anforderungsprofil in Bezug auf Referenzobjekte, 
auf Berufserfahrung, auf die Technische Büroausstattung, auf die Zusammenarbeit 
mit anderen Projektbeteiligten, die Kommunikation mit dem Auftraggeber, die Ver-
fügbarkeit und schlussendlich das Honorar anteilig entsprechend eingeflossen sind. 
 
Von drei angefragten Fachbüros wurde ein Angebot unterbreitet. Zwei Fachbüros 
haben eine Absage erteilt. 
 
Das Angebot des Ingenieurbüros Meyer, Planungsbüro für elektrotechnische Anla-
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gen aus 93055 Regensburg in Höhe von 160.207,97 € liegt innerhalb der üblichen 
Kostenansätze der HOAI. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, dem Büro Meyer den Zuschlag für die Fachplanungsleis-
tungen nach Teil IV, Abschnitt II HOAI 2013, LPH 1-9 für die Technische Ausrüstung 
Starkstromanlagen/Niederspannungsanlagen, Fernmelde- und Informationstechni-
sche Anlagen zu erteilen. Die geprüfte Angebotssumme beläuft sich auf 160.207,97 
€ brutto. 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag ein-
stimmig zu. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat bauftragt das Ingenieurbüro Meyer, Planungsbüro für elektrotechnische 
Anlagen aus 93055 Regensburg zu einem geprüften Angebot in Höhe von 
160.207,97 € brutto mit den Fachplanungsleistungen zur Technischen Ausrüstung für 
Starkstromanlagen / Niederspannungsanlagen sowie Fernmelde- und Informations-
technische Anlagen. 
 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsjahr 2020 einzuplanen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Einstimmig.  
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Beschluss 
 

Nr.:1133 
 

Gegenstand: Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Vergabe 
der Ingenieurleistungen für die einzelnen Fachplanungen - Trag-
werksplanung 

 
 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Mit dem EuGH-Urteil vom 04.07.2019 sind auch für die Ingenieurtechnischen Leis-
tungen die Wertgrenzenregelungen für Kommunen gefallen. 
 
In der Konsequenz des Urteils ist damit auch die Verbindlichkeit von Mindest- und 
Höchstsätzen der einzelnen Honorare betreffend abgeschafft worden. Bei Neuver-
trägen dürfen diese nicht mehr angewandt werden. Dies bedeutet, dass zwischen 
der Direktbeauftragung bis 10.000 € und dem seit 01.01.2020 geltenden Schwellen-
wert in Höhe von 214.000 € für europaweite Ausschreibungen gemäß VgV, aufgrund 
der Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren für Sport und In-
tegration, mindestens drei Vergleichsangebote einzuholen sind, ohne Bindung an 
Mindest- und Höchstsätze. 
 
Durch eine Vorab-Schätzung der anrechenbaren Kosten und daraus ermitteltem Ho-
norar ist diese Ingenieurtechnische Leistung auszuschreiben, so dass diesbezüglich 
drei Angebote eingeholt wurden. 
 
Für die Angebotseinholung gab es wiederrum detaillierte Vorgaben, welche Mindest-
anforderungen hier gemäß HIV-Kom erfüllt werden müssen. All dies ist auch in die 
entsprechenden Angebotsunterlagen eingeflossen. 
 
Die Leistungsanforderungen wurden am 11.12.2019 versandt mit Aufforderung zur 
Angebotsabgabe bis zum 08.01.2020. 
 
Zur Bewertung und Vergabe der einzelnen Wichtungspunkte wurde auch eine Matrix 
erstellt, die im Wesentlichen das Anforderungsprofil in Bezug auf Referenzobjekte, 
auf Berufserfahrung, auf die Technische Büroausstattung, auf die Zusammenarbeit 
mit anderen Projektbeteiligten, die Kommunikation mit dem Auftraggeber, die Ver-
fügbarkeit und schlussendlich das Honorar anteilig entsprechend eingeflossen sind. 
 
Von vier angefragten Fachbüros wurden zwei Angebote unterbreitet. Ein Büro erteilte 
eine Absage, ein Büro musste ausgeschlossen werden. Die Reihenfolge hierzu stellt 
sich wie folgt dar: 
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1. Ingenieurbüro Preihsl + Schwan, Burglengenfeld 131.007,10 € brutto 
2. (aus Datenschutzgründen keine Angabe) 138.251,17 € brutto 
 
Demzufolge hat das Ingenieurbüro Preihsl + Schwan Beraten und Planen GmbH aus 
93133 Burglengenfeld das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, dem Büro Preihsl + Schwan Beraten und Planen GmbH 
den Zuschlag für die Fachplanungsleistungen nach Teil IV, Abschnitt I HOAI 2013, 
LPH 1-6 Tragwerksplanung zu erteilen. Die geprüfte Angebotssumme beläuft sich 
auf 131.007,10 € brutto. 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag ein-
stimmig zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beauftragt das Ingenieurbüro Preihsl + Schwan Beraten und Planen 
GmbH zu einem geprüften Angebot in Höhe von 131.007,10 € brutto mit den Fach-
planungsleistungen zur Tragwerksplanung. 
 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsjahr 2020 einzuplanen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Einstimmig.  
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Beschluss 
 

Nr.:1134 
 

Gegenstand: Stadthalle Burglengenfeld - Gebäudeunterhalt - Erneuerung der Not-
stromversorgung für die Notbeleuchtung - Ergebnisse der Angebots-
einholung und Auftragsvergabe 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Nutzungsbestimmt unterliegt die Stadthalle der Versammlungsstättenverordnung. 
Demzufolge sind alle Bereiche, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Stadt-
halle stehen, unter anderem mit einer Sicherheitsbeleuchtung und zugehöriger Si-
cherheitsstromversorgung auszustatten. 
 
Eine derartige Anlage wurde beim Bau der Stadthalle auch mit vorgesehen. 
 
Nach mittlerweile über 20 Jahren Betriebszeit ist die Ersatzteilsicherheit der Be-
standsanlage nicht mehr gegeben, d.h. für die bestehende Anlage stehen keine Er-
satzteile mehr zur Verfügung. Bis dato mussten hier auch verschiedene Improvisio-
nen in Kauf genommen werden. Ein längerer Betrieb ist aus sicherheitstechnischen 
Gründen nicht mehr verantwortbar. 
 
Zudem steht aktuell ein Wechsel der notwendigen Batterieanlage in Form von meh-
reren einzelnen Akkus, die in einem eigenen Batterieraum samt Lüftung im Technik-
bereich der Stadthalle untergebracht sind, an. Der Aufwand hierfür beträgt rund 
4.000 € brutto. 
 
Aus Gründen der Nachhaltigkeit und der Verwendung von weniger Akkus hat die 
Verwaltung zum einen für die angeschlossenen Beleuchtungskomponenten, im We-
sentlichen die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege und zum anderen die 
hierfür notwendigen, beleuchteten Schilder und der Batterieanlage, vier Angebote 
eingeholt. 
 
Basis für die Bemessung der Anlagenkomponenten ist die Forderung nach einer 
Bemessungsbetriebsdauer für Versammlungsstätten von mind. drei Stunden. Auf 
Flucht- und Rettungswegen muss grundsätzlich auch eine Beleuchtungsstärke von 2 
Lux, am Boden messbar, gewährleistet sein. Durch die Sicherheitsanlagenprüfver-
ordnung (SPrüfV) ist vorgegeben, dass die Anlage drei Jahre wiederkehrend durch 
Prüfsachverständige geprüft und protokolliert werden muss, oder bei Erstinbetrieb-
nahme oder bei Änderungen. 
 
Die Sicherheitsbeleuchtung muss auch bei vollständigem Versagen der allgemeinen 
Beleuchtung gewährleistet sein.  
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Besucher, Mitwirkende und Betriebsangehörige müssen sich bis zur öffentlichen 
Verkehrsflächen hin gut zurechtfinden, so die allgemeine Definition per Gesetz. 
 
Es wurden insgesamt bei vier Fachfirmen Angebote für die Lieferung und Montage 
der Batterieanlage angefragt und drei Absagen erteilt. 
 
Somit liegt für die Erneuerung der Sicherheitsstromversorgung mit Sicherheitsbe-
leuchtung ein Angebot der Firma FSS, Fire Security Systems aus 93142 Maxhütte-
Haidhof in Höhe von 20.260,39 € brutto incl. 2% Nachlass vor. Die Montage wird un-
ter Mithilfe der Fachkräfte des Städtischen Bauhofs zusätzlich mit ca. 2.500 € brutto 
veranschlagt. 
 
Die Verwaltung hat dieses Angebot auf seine fachliche Vollständigkeit geprüft. 
Für die Erneuerung dieser Anlage stehen derzeit keine genehmigten Haushaltsmittel 
zur Verfügung, die deshalb auch vom Stadtrat bereitgestellt werden müssen.   
 
Damit der Betrieb sicher gewährleistet ist, empfiehlt die Verwaltung, den Zuschlag an 
die Firma FSS Fire Security Systems aus Maxhütte-Haidhof zu erteilen. 
 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag ein-
stimmig zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat erteilt der Firma FSS Fire Security Systems aus 93142 Maxhütte-Haid-
hof zu einer geprüften Angebotssumme 20.260,39 € brutto zuzüglich der Montage 
von ca. 2.500 € den Auftrag zur Erneuerung der Notstromversorgung für die Notbe-
leuchtung. 
 
Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt. 
 
 
  
Abstimmungsergebnis: 
  

Einstimmig.
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Beschluss 
 

Nr.:1135 
 

Gegenstand: Almosen-Stiftung Burglengenfeld; Vorlage der Jahresrechnung 2019 
gemäß Art. 102 Abs. 2 GO 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Jahresrechnung 2019 für die Almosen-Stiftung Burglengenfeld wurde zwischen-
zeitlich gelegt. In der Jahresrechnung sind die gebuchten Sollbeträge aufgeführt. 
 
1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

 1.1 Zinserträge 9.817,76 € 

 1.2 Mieten 26.489,83 € 

 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt 2.450,00 € 
  (Entnahme aus der Mittelverwendungsrücklage) 

 Insgesamt 38.757,59 € 

 Haushaltsansatz 35.200,00 € 

 Mehreinnahmen 3.557,59 € 

 

2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

 2.1 Verwaltungskosten 1.930,59 € 
  (EDV-Kosten, Versicherungen, Vermischtes) 

 2.2 Kostenersatz an die Stadt 500,00 € 

 2.3 Haus- und Grundstückslasten 2.035,41 € 

 2.4 Gewährung von Stiftungsmittel 27.450,00 € 

 Insgesamt  31.916,00 € 

 Haushaltsansatz 28.400,00 € 

 Mehrausgaben 3.516,00 € 

 

3. Zuführung zum Vermögenshaushalt 

 3.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – allgemein 0,00 € 

  (Mittelverwendungsrücklage) 

 3.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt 5.000,00 € 

  (Werterhaltungsrücklage) 
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 3.3 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrück- 

  lage (Instandhaltungsrücklage) 1.841,59 € 

 Insgesamt 6.841,59 € 

 Haushaltsansatz 6.800,00 € 

 überplanmäßige Zuführung 41,59 € 

 

Verprobung: 

Mehreinnahmen 3.557,59 € 

Mehrrausgaben -3.516,00 € 

überplanmäßige Zuführung -41,59 € 

Ergebnis 0,00 € 

 

Der Verwaltungshaushalt ist nach der Zuführung zum Vermögenshaushalt (she. Zif-
fer 3) in den Einnahmen und Ausgaben mit 38.757,59 € ausgeglichen. 

 

4. Einnahmen des Vermögenshaushalts 

 4.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (alle Rücklagen) 6.841,59 € 

 4.2 Entnahme aus der allg. Rückl. (Mittelverwendungsrückl.) 2.450,00 € 

 4.3 Entnahme aus Sonderrücklage - Grundstockverm. 108.000,00 € 

 4.4 Entnahme aus Sonderrücklage - Werterhaltungsrückl. 10.000,00 € 

 Insgesamt 127.291,59 € 

 Haushaltsansatz 16.500,00 € 

 Mehreinnahmen 110.791,57 € 

 

5. Ausgaben des Vermögenshaushalts 

 5.1 Zuführung zur allgemeinen Rücklage 0,00 € 

 5.2 Zuführung zu Sonderrücklagen (Wiederanlage Grund- 

  stockvermögen) 108.000,00 € 

 5.3 Zuführung zu Sonderrücklagen (Werterhaltungsrücklage) 15.000,00 € 

 5.4 Zuführung zu Sonderrücklagen (Instandhaltungsrückl.) 1.841,59 € 

 5.5 Zuführung zum Verwaltungshaushalt  2.450,00 € 
  (Entnahme aus der Mittelverwendungsrücklage) 

 Insgesamt 127.291,59 € 

 Haushaltsansatz 16.500,00 € 

 Mehrausgaben 110.791,59 € 
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Der Vermögenshaushalt ist nach der Rücklagenzuführung in Einnahmen und Ausga-
ben mit 127.291,59 € ausgeglichen. 

 
Der Finanz- und Personalausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat genehmigt die Jahresrechnung der Almosen-Stiftung Burglengenfeld für 
das Jahr 2019. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig. 
 
 
 
Anlagen Nr 1, am Ende des Protokolls: 
Jahresrechnung 2019 
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Beschluss 
 

Nr.:1136 
 

Gegenstand: Haushaltsplan 2020 der Almosen-Stiftung Burglengenfeld; Erlass der 
Haushaltssatzung und Beschluss des Finanzplans 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Das Gesamtvolumen des Haushalts 2020 der Almosen-Stiftung beträgt 138.550 €. 
 
Im Verwaltungshaushalt sieht der vorliegende Haushaltsentwurf 2020 Einnahmen 
aus Mieten und Zinserträgen in Höhe von 33.500 € vor. 
 
Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts sind die Verwaltungskosten mit 
insgesamt 4.450 € veranschlagt. 
 
Für die Vergabe von Stiftungsmittel sind insgesamt 25.000 € vorgesehen. 
 
Der sich im Verwaltungshaushalt ergebende Überschuss in Höhe von 4.050 € wird 
dem Vermögenshaushalt zugeführt. 
 
Damit ist der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 33.500 € ausge-
glichen. 
 
Im Vermögenshaushalt ist im Jahr 2020 eine Umschichtung bei den Wertpapieren 
des Grundstockvermögens in Höhe von 79.000 € vorgesehen. Bei den Wertpapieren 
der Werterhaltungsrücklage erfolgt voraussichtlich keine Umschichtung. 
 
Für Instandhaltungsmaßnahmen sind 2020 für das Anwesen Regensburger Straße 2 
10.000 € eingeplant. In diesem Zusammenhang werden aus der Instandhaltungs-
rücklage 10.000 € entnommen. 
 
Der im Vermögenshaushalt verbleibende Überschuss wird den Rücklagen wie folgt 
zugeführt: 
 
 Zuführung an die allg. Rücklage 0,00 € 
 Zuführung an die Werterhaltungsrücklage 4.000,00 € 
 Zuführung an die Instandhaltungsrücklage 50,00 € 

 Zuführung insgesamt  4.050,00 € 
 
Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 105.050 € ab. 
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Der Finanz- und Personalausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu. 
 
 
 
Beschluss: 
 
1. Die als Anlage beiliegende Haushaltssatzung 2020 der Almosen-Stiftung Burg-

lengenfeld wird erlassen und der im Entwurf vorliegende Haushaltsplan 2020 
wird mit allen Bestandteilen und Anlagen beschlossen. 

 
2. Der als Anlage beiliegende Finanzplan 2020 für die Jahre 2019 - 2023 wird be-

schlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig. 
 
 
Anlage Nr. 2, am Ende des Protokolls: 
 

Entwurf Haushalt 
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Beschluss 
 

Nr.:1137 
 

Gegenstand: "von Laengenfeld-Pfalzheim`sche Aussteuer-Stiftung Burglengen-
feld"; Vorlage der Jahresrechnung 2019 gemäß Art. 102 Abs. 2 GO 

 
 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Jahresrechnung 2019 für die „von Laengenfeld-Pfalzheim`sche Aussteuer-Stif-
tung Burglengenfeld“ wurde zwischenzeitlich gelegt. In der Jahresrechnung sind die 
gebuchten Sollbeträge aufgeführt. 
 
1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

 1.1 Mieten und Pachten 3.013,53 € 

 1.2 Spenden 30,00 € 

 1.3 Zinserträge 8.807,96 € 

 Insgesamt 11.851,49 € 

 Haushaltsansatz 14.700,00 € 

 Mindereinnahmen 2.848,51 € 

 

2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

 2.1 Verwaltungskosten 1.511,67 € 
  (EDV-Kosten, Versicherungen, Vermischtes) 

 2.2 Kostenersatz an die Stadt 500,00 € 

 2.3 Haus- und Grundstückslasten 1.352,72 € 

 2.4 Veranstaltung 1.067,86 € 

 2.4 Gewährung von Stiftungsmittel 3.200,00 € 

 Insgesamt  7.632,25 € 

 Haushaltsansatz 13.700,00 € 

 Minderausgaben 6.067,75 € 

 

3. Zuführung zum Vermögenshaushalt 

 3.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – allgemein 0,00 € 
  (Mittelverwendungsrücklage) 
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 3.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt 4.000,00 € 
  (Werterhaltungsrücklage) 

 3.3 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrück- 
  lage (Instandhaltungsrücklage) 219,24 € 

 Insgesamt 4.219,24 € 

 Haushaltsansatz 1.000,00 € 

 überplanmäßige Zuführung 3.219,24 € 

 

Verprobung: 

Mindereinnahmen -2.848,51 € 
Minderausgaben 6.067,75 € 
überplanmäßige Zuführung -3.219,24 € 
Ergebnis 0,00 € 
 

Der Verwaltungshaushalt ist nach der Zuführung zum Vermögenshaushalt (she. 
Ziffer 3) in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.851,49 € ausgeglichen. 

 

4. Einnahmen des Vermögenshaushalts 

 4.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (alle Rücklagen) 4.219,24 € 

 4.2 Entnahme aus der allg. Rückl. (Mittelverwendungsrückl.) 0,00 € 

 4.3 Entnahme aus Sonderrücklage - Grundstockverm. 106.000,00 € 

 4.4 Entnahme aus Sonderrücklage - Werterhaltungsrückl. 6.000,00 € 

 Insgesamt 116.219,24 € 

 Haushaltsansatz 23.000,00 € 

 Mehreinnahmen 93.219,24 € 

 

5. Ausgaben des Vermögenshaushalts 

 5.1 Zuführung zur allgemeinen Rücklage 0,00 € 

 5.2 Zuführung zu Sonderrücklagen (Wiederanlage Grund- 

  stockvermögen) 106.000,00 € 

 5.3 Zuführung zu Sonderrücklagen (Werterhaltungsrücklage) 10.000,00 € 

 5.4 Zuführung zu Sonderrücklagen (Instandhaltungsrückl.) 219,24 € 

 Insgesamt 116.219,24 € 

 Haushaltsansatz 23.000,00 € 

 Mehrausgaben 93.219,24 € 

 

Der Vermögenshaushalt ist nach der Rücklagenzuführung in Einnahmen und Aus-
gaben mit 116.219,24 € ausgeglichen. 
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Der Finanz- und Personalausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat genehmigt die Jahresrechnung der „von Laengenfeld-Pfalzheim´schen 
Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld“ für das Jahr 2019. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig. 
 
 
 
Anlage Nr. 3, am Ende des Protokolls:  
Jahresrechnung 2019 
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Beschluss 
 

Nr.:1138 
 

Gegenstand: Haushaltsplan 2020 der "von Laengenfeld Pfalzheim´schen Aus-
steuer-Stiftung Burglengenfeld"; Erlass der Haushaltssatzung und 
Beschluss des Finanzplans 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Das Gesamtvolumen des Haushalts 2020 der Aussteuer-Stiftung beträgt 112.200 €. 
 
Im Verwaltungshaushalt sieht der vorliegende Haushaltsentwurf 2020 Einnahmen 
aus Mieten und Zinserträgen in Höhe von 13.500 € vor. 
 
Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts sind die Verwaltungskosten und 
die Kosten der Veranstaltung zur Vergabe der Stiftungsmittel mit insgesamt 3.800 € 
veranschlagt. 
 
Für die Vergabe von Stiftungsmittel sind insgesamt 8.000 € vorgesehen. 
 
Der sich im Verwaltungshaushalt ergebende Überschuss in Höhe von 1.700 € wird 
dem Vermögenshaushalt zugeführt. 
 
Damit ist der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 13.500 € ausge-
glichen. 
 
Im Vermögenshaushalt ist im Jahr 2020 eine Umschichtung bei den Wertpapieren 
des Grundstockvermögens in Höhe von 97.000 € vorgesehen. Bei den Wertpapieren 
der Werterhaltungsrücklage ist voraussichtlich keine Umschichtung angezeigt. 
 
Der im Vermögenshaushalt verbleibende Überschuss wird den Rücklagen wie folgt 
zugeführt: 
 
 Zuführung an die allg. Rücklage 0,00 € 
 Zuführung an die Werterhaltungsrücklage 1.500,00 € 
 Zuführung an die Instandhaltungsrücklage 200,00 € 

 Zuführung insgesamt  1.700,00 € 
 
Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 98.700 € ab. 
 
 
Der Finanz- und Personalausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu. 
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Beschluss: 
 
1. Die als Anlage beiliegende Haushaltssatzung 2020 der „von Laengenfeld Pfalz-

heim`schen Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld“ wird erlassen und der im Entwurf 
vorliegende Haushaltsplan 2020 wird mit allen Bestandteilen und Anlagen be-
schlossen. 

 
2. Der als Anlage beiliegende Finanzplan 2020 für die Jahre 2019 - 2023 wird be-

schlossen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Einstimmig. 
 
 
 
 
Anlage Nr. 4, am Ende des Protokolls: 
Entwurf Haushalt vom 16.01.2020 
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Beschluss 
 

Nr.:1139 
 

Gegenstand: Antrag der SPD-Fraktion: Aufhebung des Beschlusses 1095; Beauf-
tragung "eines Citymanagers" 

 
 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
Das Wirtschaftsforum hat bei der Stadt die Beauftragung eines Citymanagers beantragt, 
da der Vertrag der früher beauftragten Firma Identität & Image im Oktober 2019 ausge-
laufen ist. 
 
Das Wifo hat damals als neuen Citymanager Herrn Wolfgang Dantl vorgeschlagen. 
 
Die Angelegenheit wurde in der Stadtratssitzung am 06.11.2019 behandelt. 
 
Dort fand sich nach eingehender Diskussion keine Mehrheit für eine Beauftragung des 
Herrn Dantl durch die Stadt. 
 
Die Verwaltung wurde beauftragt, eine entsprechende Ausschreibung dieser Leistung 
vorzubereiten. 
 
Diese Ausschreibung wurde nicht durchgeführt, da zwischenzeitlich das Wirtschaftsfo-
rum beschlossen hat, Herrn Dantl selbst zu beauftragen. 
 
Der Beschluss des Stadtrats vom 06.11.2019 kann deshalb nicht umgesetzt werden. 
 
Mit Schreiben vom 17.12.2019 beantragt die SPD-Fraktion und die Fraktion der Freien 
Wähler Land die Aufhebung des oben genannten Beschlusses TOP 3 vom 06.11.2019. 
Ferner soll die Verwaltung einen neuen Beschluss über das künftige Vorgehen vorlegen. 
Der Finanz- und Personalausschuss beschloss in seiner Sitzung am 05.02.2020 die Auf-
hebung des Stadtratsbeschlusses Nr. 1095 vom 06.11.2019. 
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst, doch stimmte der Ausschuss der Anregung 
des Stadtratsmitglieds Deml zu, die Verwaltung solle den zur Verfügung stehenden Be-
trag für die Unterstützung des Wifo´s konkretisieren. 
 
Für die Jahre 2018 und 2019 hat der Stadtrat eine Unterstützung von jeweils 15.000 € 
für den Citymanager beschlossen. 
 
In 2018 erfolgten hierzu keine Ausgaben. In 2019 wurden rund 14.000 € aufgewendet. 
 
Somit stehen für das Wifo noch 16.000 € für den Citymanager zur Verfügung.  
 
Die Mittel sind im Haushalt 2020 zu berücksichtigen. 
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Der Finanz- und Personalausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag mit 6 gegen 1 
Stimme zu. 

 
 
 
Beschluss I: 

 

Der Beschluss Nr. 1095 vom 06.11.2019 wird aufgehoben. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mit 19 gegen 2 Stimmen. 
 
 
 
Beschluss II: 
 

In den Haushalt 2020 werden mindenstens 16.000 € für den Citymanager des Wirt-

schaftsforums eingestellt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit 19 gegen 2 Stimmen. 
 
 

 

 

Anlage: 

Antrag der SPD-Fraktion vom 17.12.2019 
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Beschluss 
 

Nr.:1140 
 

Gegenstand: Antrag der CSU-Fraktion: Konvertierung der CHF-Kredite vom Bul-
mare 

 
 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 22.12.2019 beantragt die CSU-Fraktion die Konvertierung der 
CHF-Kredite der Bulmare GmbH. 
Die CSU-Fraktion bittet um Behandlung in der nächsten Sitzung. 
 
Auf den Antrag der CSU-Fraktion vom 22.12.2019 darf verwiesen werden. 
 
 
Der Finanz- und Personalausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag mit 4 gegen 3 
Stimmen zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Stadt wird beauftragt, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die CHF-Kredite der 
Bulmare GmbH von knapp 28 Mio. Schweizer Franken unverzüglich zu konvertieren. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Mit 8 gegen 13 Stimmen. 
 
 
 
Anlage: 
Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 22.12.2019 
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Beschluss 
 

Nr.:1141 
 

Gegenstand: Antrag der BFB-Fraktion: Aufhebung der Ausstattungsgarantie zur 
uneingeschränkten Defizitübernahme der SWB 

 
 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 27.01.2020 beantragt die BFB-Fraktion die Aufhebung der Aus-
stattungsgarantie zur uneingeschränkten Defizitübernahme der SWB. 
Die BFB-Fraktion bittet um Behandlung in der nächsten Sitzung. 
 
Auf den Antrag der BFB-Fraktion vom 27.01.2020 darf verwiesen werden. 
 
 
Der Finanz- und Personalausschuss lehnte den Beschlussvorschlag mit 1 gegen 6 
Stimmen ab. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Aufhebung der Ausstattungsgarantie zur uneingeschränkten Defizitübernahme 
der SWB wird beschlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Mit 2 gegen 19 Stimmen. 
 
 
Anlage: 
Antrag der BFB-Fraktion vom 27.01.2020 
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Beschluss 
 

Nr.:1142 
 

Gegenstand: Antrag der BFB-Fraktion: Rückführung des Bauhofes in städtische 
Verantwortung 

 
 
 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 27.01.2020 beantragt die BFB-Fraktion die Rückführung des 
Bauhofes in städtische Verantwortung. 
Die BFB-Fraktion bittet um Behandlung in der nächsten Sitzung. 
 
Auf den Antrag der BFB-Fraktion vom 27.01.2020 darf verwiesen werden. 
 
 
Der Finanz- und Personalausschuss lehnt den Antrag der BFB-Fraktion mit 2 gegen 
5 Stimmen ab und empfiehlt dem Stadtrat mit 4 gegen 3 Stimmen den Beschluss-
vorschlag. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtverwaltung soll ausloten, ob bzw. wie der Bauhof zum 31.12.2020 in die 
Stadt überführt werden soll. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Mit 8 gegen 13 Stimmen. 
 
 
Anlagen: 
Antrag der BFB-Fraktion vom 27.01.2020 
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Beschluss 
 

Nr.:1143 
 

Gegenstand: Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes - Vergabe 
eines Straßennamens für die Ringstraße im Baugebiet „Gewerbe-, 
Misch- und Sondergebiet an der Umgehungsstraße“ 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 19 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Für die sog. NAC IV-Erweiterung im Baugebiet „Gewerbe-, Misch- und Sondergebiet 
an der Umgehungsstraße“, in dem zurzeit die großflächigen Erschließungsarbeiten 
für den neuen TOOM- Bau- und Gartenmarkt durchgeführt werden, muss für die ge-
plante Ringstraße mit Anbindung an das bestehende Naabtalcenter gem. Art 52 
Bayerisches Straßen- und Wegegesetz ein Straßenname vergeben werden. Mit der 
Benennung einer Straße gewährleistet die Stadt eine rasche und zuverlässige Orien-
tierung im Stadtgebiet. 
 
Es wird folgender Straßenname für die  Ringstraße im Geltungsbereich des B-Planes 
„Gewerbe-, Misch- und Sondergebiet an der Umgehungsstraße“ vorgeschlagen: 
 

- Am Rodinger Berg - 
 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag ein-
stimmig zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, die Ringstraße im Baugebiet „Gewerbe-, Misch- und Son-
dergebiet“ als „Am Rodinger Berg“ zu bezeichnen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
  
 
Einstimmig.  
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Beschluss 
 

Nr.:1144 
 

Gegenstand: Verkehrsführung für die Pfarrer-Bock-Straße in 93133 Burglengen-
feld 

 
 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Erschließung für das Baugebiet Hussitenweg Bauabschnitt I erfolgte über den Park-
platz des Wohlfühlbades Bulmare. Mit dem Baugebiet Hussitenweg Bauabschnitt II und 
III wurde dieses Gebiet auch an die Dr.-Kurt-Schumacher-Str. und weitergehend an die 
Umgehungsstraße angeschlossen.  
 
Von 24 Anwohnern der Baugebiete Hussitenweg I und II haben wir eine Unterschriften-
liste erhalten, welche eine Beruhigung der Verkehrssituation durch Schließung der Ver-
bindung zwischen dem Wohlfühlbad Bulmare und der Pfarrer-Bock-Str. ab der Kuppe 
oben am Berg beantragten. Dies soll zu einer besseren Wohnqualität, Sicherheit für 
Fußgänger und Kinder sowie einer Beruhigung des Autoverkehrs im gesamten Wohnge-
biet führen.  
 
Die Pfarrer-Bock-Str. wird als Querverbindung von der Dr.-Kurt-Schumacher-Str. zur 
Max-Tretter-Str. und somit als zentraler Schul- und Einkaufsweg genutzt. Durch eine 
Einschränkung in Form einer Einbahnstraße, in welche Richtung auch immer, kann der 
Verkehr gelenkt werden und würde sich so auch auf andere Straßen verteilen.  
Bei einer Schließung der Durchfahrt an sich als Ganzes mit Poller oder einer anderen 
Barriere, wie von den Anwohnern beantragt, würde eine komplette Verkehrsverschie-
bung stattfinden. Eine Schließung der Durchfahrt hätte wiederrum den Vorteil, dass der 
Parkplatz des Bulmare dann auch nur noch ein Parkplatz und kein Parkplatz mit Durch-
gangstraße wäre, was dann auch eine bessere Sicherheit für die Besucher des Wohl-
fühlbades Bulmare sowie der Schüler, die zur und von der Schule heimgehen, bedeuten 
würde.  
 
Hierzu schlägt die Verwaltung mehrere Varianten vor: 
 

I. Eine Schließung der Durchfahrt an sich als Ganzes mit Poller oder einer anderen 
Barriere sowie einer Sackgassenbeschilderung. Von der Ausweisung eines Ver-
kehrsberuhigten Bereichs wird aber hier ausdrücklich abgeraten, weil eine über-
wiegende Aufenthaltsfunktion schlicht nicht gegeben wäre.  
 

II. Eine Einbahnstraßenregelung für den Verkehr nur Richtung Bulmare.  
 
III. Eine Einbahnstraßenregelung für den Verkehr nur Richtung Dr.-Kurt-Schuma-

cher-Straße. 
 
IV. Keine Änderung der aktuellen Verkehrsregelung. 
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Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmte der Variante I als weitestgehenden 
Antrag mit 4 gegen 3 Stimmen zu. 
  
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt eine Schließung der Durchfahrt an sich als Ganzes mit Poller 
sowie einer Sackgassenbeschilderung für drei Monate zur Probe und diese ggf. zu be-
lassen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
  
Mit 13 gegen 8 Stimmen. 
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Beschluss 
 

Nr.:1145 
 

Gegenstand: Verkehrsverbesserungsvertrag mit dem Verkehrsunternehmen Oli-
ver Ehrenreich 

 
 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 18 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Das Verkehrsunternehmen Oliver Ehrenreich, Karl-Weiss-Str. 9, 93133 Burglengen-
feld betreibt zusammen mit der Regionalbus Ostbayern GmbH, Von-Donle-Str. 7, 
93055 Regensburg (RBO) die Linie 6050, welche den Bereich Pistlwies, Kirchen-
buch, Witzlarn, Pilsheim, Höchensee und Pottenstetten an die Kernstadt anbindet. 
 
Diese Linie wird großenteils für den Schulbusverkehr genutzt. 
 
Ende 2015 wurde ein Verkehrsverbesserungsvertrag zwischen den oben genannten 
Verkehrsunternehmen und der Stadt Burglengenfeld geschlossen. Das Beförde-
rungsangebot wurde daraufhin vereinbarungsgemäß ausgebaut, da ab 01.01.2016 
weitere Verbindungen auch am Samstag und während der Ferien angeboten wur-
den. 
 
Auf den Beschluss des Stadtrats Nr. 335 vom 25.11.2015 darf verwiesen werden. 
 
Entsprechend dieser Vereinbarung entrichtet die Stadt an das Verkehrsunternehmen 
Ehrenreich eine Ausgleichszahlung in Höhe von 
 

 174,36 € je Schultag und 

 74,79 € je Fahrtag, der auf schulfreie Zeiten entfällt. 
 
Für diese Ausgleichszahlungen fällt jährlich ein Betrag von ca. 42.100 € an. 
 
Da dieser Verkehrsverbesserungsvertrag bis 30.11.2019 befristet war, schlägt die 
Fa. Ehrenreich nunmehr eine Verlängerung der Abmachung bis zum Ablauf der Lini-
enkonzession zum 31.08.2021 vor. Die RBO hat dieser Verlängerung zugestimmt. 
 
Diese Vertragsverlängerung soll durch eine Nachtragsvereinbarung zu § 10 des Ver-
trages erfolgen. Die übrigen Bestimmungen des Verkehrsverbesserungsvertrags 
bleiben unverändert. 
 
Stadtrat Hans Glatzl möchte wissen, um wie viele Fahrtage im Jahr es sich handelt. 
Geschäftsleiter Thomas Wittmann gibt an, dass es sich um etwa 80 Fahrtage im Jahr 
handelt. 
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Der Finanz- und Personalausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Finanz-und Personalausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den nachfolgend aufge-
führten Nachtrag Nr 1 zum Verkehrsverbesserungsvertrag zwischen den Verkehrs-
unternehmen RBO, Von-Donle-Str. 7, 93055 Regensburg und Oliver Ehrenreich, 
Karl-Weiß-Str. 9, 93133 Burglengenfeld sowie der Stadt Burglengenfeld zu genehmi-
gen: 
 
 
§ 10 der Vereinbarung vom 01.01.2016 erhält ab 01.12.2019 folgende Fassung: 
 
Die Vereinbarung tritt am 01.01.2016 in Kraft, sie gilt längstens bis zum Ablauf der 
Liniengenehmigung (31.08.2021). 
Die Vereinbarung kann jährlich mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum 31.07. 
jeden Jahres gekündigt werden. 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können beide Parteien diese Vereinbarung 
jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Die Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig. 
 
 
Anlagen: 
Nachtrag Nr. 1 zum Verbesserungsvertrag vom 01.01.2016 
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Beschluss 
 

Nr.:1146 
 

Gegenstand: Oberpfälzer Volkskundemuseum - Ausschreibung der Leitungsstelle 

 
 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Frau Dr. Margit Berwing-Wittl wird zum 01.07.2020 aus dem aktiven Dienst aus-
scheiden. 
Somit stellt sich die Frage der Nachfolge in der Funktion einer wissenschaftlichen 
Leitung des Oberpfälzer Volkskundemuseums und in welchem Umfang die Leitungs-
stelle neu vergeben werden soll. 
Der als Anlage beigefügte Entwurf für eine Stellenausschreibung geht davon aus, 
dass das bisherige Museumskonzept ohne wesentliche Änderung weitergeführt wer-
den soll. 
Frau Dr. Berwings Arbeitsverhältnis bestand im Umfang von 30 Wochenstunden, ei-
ne ins Gewicht fallende Reduzierung der Arbeitszeit oder bei der Qualifikation für die 
neue Leitungsstelle muss zwangsläufig zu einer erheblichen Verringerung in der wis-
senschaftlichen Betreuung und bei den Öffnungszeiten im Museum führen. 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beauftragt den Bürgermeister, bis zum 30.04.2020 Verhandlungen mit 
dem Bezirk Oberpfalz über die Übertragung der Trägerschaft am Oberpfälzer Volks-
kundemuseum auf den Bezirk Oberpfalz oder über die Gewährung eines jährlichen 
Zuschusses, aufzunehmen. Sollten diese Verhandlungen zu keinem Ergebnis führen, 
ist die Stelle für die Leitung des Oberpfälzer Volkskundemuseums entsprechend der 
beiliegenden Anlage auszuschreiben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Mit 15 gegen 6 Stimmen. 
 
 
 
Anlagen: 
Entwurf Stellenausschreibung Museumsleitung 
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Gegenstand: Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bür-
germeisters 

 
Anfragen nach §31 Geschäftsordnung: 
 
Stadtrat Sebastian Bösl fragte zum wiederholten Male nach, wann nun das im  Juli 2019 
erstmalig angekündigte Klima- und Artenschutzsymposium stattfinden werde. Bürger-
meister Thomas Gesche gab an, dass der endgültige Termin in den ersten zwei Aprilwo-
chen sei. Die Ladung hierzu würde erfolgen, dies könne so zur Kenntnis genommen 
werden. 
 
Weiterhin erkundigte sich Stadtrat Sebastian Bösl nach dem im Stadtrat bereits verspro-
chenen Zeitplan in Sachen TV und wie es hier weitergehen würde. Hierzu erklärte Bür-
germeister Thomas Gesche, dass sich der Stadtrat in der nächsten Stadtratssitzung am 
26.03.2020 damit befassen werde, wie ein möglicher Wettbewerb zu führen und ob er 
noch so gewünscht sei. 
 
Der nächste Dauerbrenner sei der Toom-Baumarkt, der demnächst umziehen werde und 
hier ein Leerstand drohe. Auf die Frage zur Nachfolgenutzung bzw. ob es eine Nachfol-
geregelung gebe, erklärte Bürgermeister Thomas Gesche, dass er sich absolut sicher 
sei, dass es eine Nachfolgeregelung geben und diese seiner Meinung nach nahtlos er-
folgen werde. Grundsätzlich möchte er sagen, dass der Umzug noch nicht anstünde, da 
weder das neue Gebäude stehe noch der erste Stein gesetzt sei. Nach dem der Toom 
umgezogen sei – und das sei die Einschätzung der Verwaltung und ganz speziell seine 
Einschätzung – wären viele Anfragen aus vielen Bereichen vorhanden, die die Stadt an 
den Eigentümer weiterreiche und es nahtlos zu einer Nachfolge kommen würde. 
 
Der nächste, weitere neuralgische Punkt in Burglengenfeld sei das Weiß-Gelände.  
Stadtrat Sebastian Bösl wollte wissen, wie es hier nun weiter gehe. Bürgermeister 
Thomas Gesche ab an, dass von Seiten der Stadt nun mit dem Eigentümer Kontakt auf-
genommen werde, exakte Bebauungswünsche des jetzigen Eigentümers lägen noch 
nicht vor. Der normale Weg wäre, dass der Erwerber nun auf die Stadt zukäme und er-
kläre, was er hier projektieren wolle und der Stadtrat hier dann die Planungshoheit habe, 
ob es so gewünscht wäre. Aus 2012 gebe es verschiedene Wünsche des Stadtrats, dass 
z.B. der Weg von der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße zum Netto hin bestehen bliebe. 
Nachdem es anderweitig noch nicht erfolgt sei, werde die Stadt nun den Kontakt mit dem 
neuen Eigentümer aufnehmen. 
Die Nachfrage des Stadtrats Sebastian Bösl, warum dies bisher noch nicht erfolgt sei 
und dass hier nichts geschehe, verneinte Bürgermeister Thomas Gesche und verwies 
darauf, dass es zwischen Erwerber und Stadtbaumeister Franz Haneder Gespräche ge-
geben habe, aber kein konkreter Bebauungsplanwunsch vorläge. 
Stadtbaumeister Franz Haneder gab an, dass er den Käufer angerufen und mit ihm dar-
über gesprochen habe. Ursprünglich habe dieser reines Wohnen angedacht, mittlerweile 
jedoch verfolge dieser ein „wohnähnliches“ Konzept mit Dienstleistungsmischung. Der 
Käufer wäre hier in einer momentanen „Findungsphase“. Mehr sei hierzu nicht zu sagen. 
Stadtbaumeister Franz Haneder merkte noch an, dass vergangene Woche ein neuer 
Interessent für´s NAC aufgetreten wäre, mit dem er ein längeres Gespräch bzgl. einer 
möglichen Nutzung des alten Gebäudes hatte, da die Stadt hinsichtlich ISEK natürlich 
bestimmte Vorstellungen habe. Diese Woche fand ein Besichtigungstermin statt. Der 
Interessent bekam die Zusicherung, dass er von Seiten der Stadt die vollste Unterstüt-
zung habe, was bisher auch jedem anderen Interessenten zugesichert worden sei. 
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Bürgermeister Thomas Gesche ergänzte, dass es ein normaler Prozess am Markt sei, 
dass es immer wieder für das eine oder andere Interessenten gebe. Der jetzige Eigen-
tümer habe keinen dringenden Bedarf bei uns angemeldet, das Objekt jetzt abzustoßen. 
 
 
Stadtrat Hans Glatzl erklärte, dass er aufgrund der Länge der Sitzung seine Anfragen zur 
überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2011-2017 zu Protokoll geben werde und 
die Fragen in der nächsten Stadtratssitzung abzuhandeln wären, da der Antrag dann auf 
der Tagesordnung stünde.  
Anmerkung: 
Der Antrag liegt diesem Protokoll bei, Bürgermeister Thomas Gesche hat eine Ausferti-
gung des Schreibens erhalten. 
 
Trotzdem hatte Stadtrat Hans Glatzl eine kleine Anfrage und erkundigte sich nach dem 
Klimadinner, welches zum zweiten Mal stattfinden würde und zwar diesesmal im Ge-
meindehaus Pottenstetten. Er erkundigte sich, ob es hierzu einen Antrag gebe, ob dies 
zu beantragen sei und ob hier Kosten, wie z.B. Miete anfallen würden. 
Bürgermeister Thomas Gesche erklärte, dass er auch davon gelesen habe. Das Klima-
dinner sei eine Veranstaltung einer Burglengenfelder Partei, die in einem gemeindlichen 
Objekt stattfinde. Hierzu gab es keine offizielle Anfrage bei der Stadt Burglengenfeld, 
weder bei einem Amtsleiter noch bei ihm. Dies habe ihn etwas irritiert. Die Zusage gab 
es wohl von einem Stadtrat, der das Objekt verwalte. Deswegen werde er dies auch 
einmalig so laufen lassen, damit es hier zu keinen Irritationen im Wahlkampf käme, er 
werde aber schriftlich an alle Fraktionen formulieren, dass städtische Liegenschaften 
grundsätzlich nicht wahltechnisch genutzt werden dürften. Es sei nicht gewollt, dass ir-
gendwann die Partei A, B oder C in der Mensa, im Rathaus oder im Innenhof stünde. 
Das solle nicht der Fall sein. Diese Veranstaltung könne nun so laufen und dass werde 
eine klare Kommunikationslinie für städtische Gebäude an alle Parteien ausgegeben.  
Auf die Nachfrage des Stadtrats Hans Glatzl, wie denn dieser Stadtrat hieße, verwies 
Bürgermeister Thomas Gesche auf das Vorzimmer, welches den Kontakt dann gerne an 
ihn weiterleiten würde. 
  
 
Stadtrat Albin Schreiner fragte nochmals nach dem TV-Ideenwettbewerb. Auf Anfrage 
von Kollege Bösl hieß es, dass es in der nächsten Sitzung hierzu Informationen gebe, er 
jedoch bereits in der letzten Sitzung auf die gleiche Anfrage ebenfalls diese Aussage 
erhalten habe. Die Frage, warum hier in den vergangenen Monaten nichts passiert sei, 
bliebe jedoch trotzdem.  
Bürgermeister Thomas Gesche gab hierzu die Auskunft, dass das Jahresgespräch mit 
der Regierung im Januar abgewartet wurde. Dies wäre gleichzeitig der „Kick-off-Termin“ 
zur Wettbewerbsfindung gewesen und gleichzeitig hätte es eine Veranstaltung von Sei-
ten des TV gegeben, von der er davon ausgehe, dass es möglich wäre, dass sich die 
grundsätzliche Haltung zum Wettbewerb mancher Stadträte eventuell geändert habe und 
man das Kick-off Gespräch bei der Regierung abgewartet habe und da wäre nun gefragt, 
welche Ausschreibungsart der Stadtrat für den Wettbewerb wolle. Diese beiden Fragen 
würde man in der nächsten regulären Stadtratssitzung dem Stadtrat stellen, nämlich „wie 
der Wettbewerb gestaltet werden solle, nach Rücksprache mit der Regierung“ und zwei-
tens „ob es in der bisherigen Form noch gewünscht wäre, wie es letztmalig beschlossen 
wurde“. 
Stadtrat Albin Schreiner konterte, dass mit anderen Worten die gefassten Beschlüsse 
des Stadtrates liegen blieben und nicht vollzogen wurden auf die pure Möglichkeit hin, 
dass einzelne Stadträte anders darüber denken könnten. Dies verneinte Bürgermeister 
Thomas Gesche und erklärte, dass hier der erste Bestandteil dessen, was er gesagt ha-
be, wichtig wäre, dass der Kick-off-Termin abgewartet wurde. Wichtig aus dem Termin 
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sei die Erkenntnis, wie der Stadtrat den Wettbewerb gestalten wolle und dies werde den 
Stadtrat in der nächsten Sitzung tangieren. 
  
Weiterhin erklärte Stadtrat Albin Schreiner, dass der Prüfbericht des BKPV, der vor we-
nigen Tagen den Stadträten zugestellt wurde, Aufschluss darüber gebe, dass die Ab-
schlussbesprechung im Januar 2019 stattfand und der Endbericht bereits im Juli 2019 
vorgelegen habe. Stadtrat Albin Schreiner fragte nach, warum die Stadträte den Bericht 
jetzt erst erhalten hätten. Bürgermeister Thomas Gesche erklärte hierzu, dass aufgrund 
des sehr umfangreichen Materials zuerst mit den Stadtwerken und der Bulmare stadtin-
tern und amtsleiterintern zu den einzelnen Punkten die Stellungnahme zu überlegen war, 
gerade was den IT-Bereich und Computer betreffe. Dies könne der Bürgermeister nicht 
ad hoc beantworten, sondern dies wären Fragen, die aus den Ämtern zu klären seien. 
Das habe man getan und  im nächsten Monat würde man ihn behandeln, übrigens noch 
nie so transparent wie in der jetzigen Form. In den vergangenen Jahren wurde der Be-
richt im Rathaussaal abgeschrieben. Er habe selbstverständlich den Bericht jedem 
Stadtrat zukommen lassen. 
Daraufhin erwiderte Stadtrat Albin Schreiner, dass er nicht nach dem berühmten Stich-
wort „Transparenz-Offensive“, die im Sande verlaufen sei, gefragt habe, sondern nur 
wissen wolle, warum der Bericht monatelang nicht weitergegeben wurde.  
 
Die nächste Frage des Stadtrates Albin Schreiner befasste sich mit dem Gebäude der 
Hansa und ob hier Informationen vorlägen, was sich hier entwickeln würde.  
Dazu erklärte Bürgermeister Thomas Gesche, dass es verschiedene Anfragen gebe, die 
er im nicht öffentlichen Teil näher präzisieren würde. Öffentlich könne er sagen, dass es 
verschiedene Anfragen gebe, jedoch eine vertraglich abgeschlossene Nachfolgesituation 
sei noch nicht situiert. 
Stadtbaumeister Franz Haneder informierte, dass mit dem Landratsamt Schwandorf eine 
Begehung des Gebäudes stattgefunden habe, an der er teilgenommen habe. Das Ge-
bäude sei insgesamt komplett ausgeräumt, die Lüftungsanlagen auf dem Dach abgebaut 
und aufgrund einer möglichen Bodenbelastung wurde von Seiten der Behörde beim 
Landratsamt festgelegt,  dass noch Bohrungen anzustellen seien. Der genaue Zeitpunkt 
sei jedoch nicht bekannt. Dies wäre der nächste Schritt um Aufschluss zu haben, ob eine 
Bodenverunreinigung vorläge. 
 
Weiterhin wurde Stadtrat Albin Schreiner darauf angesprochen, dass im Internet eine 
4.500 m² große Fläche am südlichen Stadtrand angeboten werde, auf der ein Einkaufs-
zentrum 2.0 entstehen solle. Er fragte an, ob man zu diesem Einzelhandels- und Dienst-
leistungszentrum Näheres wisse und was es damit auf sich habe. Stadtrat Schreiner ver-
las dazu den im Internet angegebenen Text der Maklerin, der darauf hinwies, dass im 
neuen ständig wachsenden Gebiet „Hussitenweg“ eine Erweiterung des Gewerbeparks 
stattfinden würde. In zentraler Lage würden auf ca. 4.500 m² Grundstücksfläche zwei 
Gebäude mit Gewerbeflächen für Büro, Praxis, Dienstleistungen und Gastronomie mit 
moderner Ausstattung und Aufzug in E+I bzw. E+II Bauweise entstehen. Stadtrat Albin 
Schreiner fragte an, warum er davon nichts wisse. 
Stadtbaumeister Franz Haneder erwiderte, dass es aufgrund dieser konkreten Angaben 
nur um eine Fläche gehen könne, die hinter dem Rewe läge, jedoch keine 4.500 m² groß 
sei. Hier würde momentan aktiv ähnliches entwickeln. Man sei in engem Kontakt, da es 
auch hier um Interessenslagen der Stadt, z.B. ISEK, ginge. Mehr könne die Verwaltung 
dazu derzeit nicht sagen. Eine andere Fläche gebe es von der Stadtbau bei der Feuer-
wehr, die zwar von der Größe hinkäme, jedoch nicht im südlichen Bereich läge. Die 
Nachfrage, ob die Stadtbau kürzlich hier Flächen verkauft habe, wurde verneint. Es wäre 
hier kein Einkaufszentrum geplant und es gebe auch noch keinen Verkauf. 
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Zuletzt erklärte Stadtrat Albin Schreiner, dass er bei einer Veranstaltung am Vortag bei 
der Sitzung in Dietldorf darauf angesprochen wurde, dass die Weihnachtspräsente bis 
dato nicht ausgefahren seien. Er fragte an, ob diese noch kommen würden. 
Bürgermeister Thomas Gesche sagte, dass es mengenmäßig Probleme gegeben habe, 
so dass manche Bürger statt des Weihnachtspräsents einen Wifo-Gutschein erhalten 
hätten. Dies solle in der laufenden Woche abgeschlossen sein. Der Wifo-Gutschein habe 
den gleichen Wert und wurde postalisch zugestellt. 
 
 
 
 
Information des Bürgermeisters: 
 
Während der Anfragen informierte Bürgermeister Thomas Gesche, dass die Stadtratssit-
zung vom 25.03.2020 aufgrund der vorangehenden Aussteuer-Stiftung auf den 
26.03.2020 verschoben werde und die Stadträte sich dies bereits vormerken sollten. Die 
Termine werden noch verschickt. 
 
Bürgermeister Thomas Gesche informierte über das Bayerische Mobilfunk-Förderpro-
gramm. Vor kurzem wurde hier schon darüber informiert, dass die Eruierung bzw. Abklä-
rung laufe, wo es denn schwarze oder weiße Flecken gebe, wo praktisch kein Mobilfunk 
vertreten sei. Im Umland, gerade im Bereich Lanzenried wurde abgeklärt, ob es Mobil-
funkanbieter gebe, die dieses Gebiet erschließen, bzw. ausbauen würden. Die Markter-
kundung habe ergeben, dass keine Mobilfunkfirma dazu bereit sei, deshalb werde bis 
zum 25.3. der nächste Förderschritt im Verfahren gegangen. Von der Regierung der 
Oberpfalz habe man den entsprechenden Bescheid, bzw. die Förderung erhalten, damit 
die Stadt diese weißen oder schwarzen Flecken im Mobilfunknetz schließen könne. Hier 
könnten sich die entsprechenden Mobilfunkteilnehmer bewerben und die Stadt mit der 
Förderung diese weiße Lücke schließen. Dies werde den Stadtrat in einer der nächsten 
Sitzungen wieder tangieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Gesche Susanne Straubinger 
1. Bürgermeister Schriftführer/in 
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